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GKV-SPITZENVERBAND, BERLIN 

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BUND, BERLIN 

DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE, BOCHUM 

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, NÜRNBERG 

DEUTSCHE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG, BERLIN 

_______________________________________________________________________ 

11.09.2025 

Gemeinsame Grundsätze für die Datenerfassung und 

Datenübermittlung nach  

§ 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 SGB IV 

in der vom 01.01.2027 an geltenden Fassung 

Der GKV-Spitzenverband (Spitzenverband Bund der Krankenkassen), die Deutsche 

Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die 

Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung haben 

für die Erstattung der Meldungen zur Kranken-, Pflege-, Renten- und 

Arbeitslosenversicherung sowie für Meldungen der Einzugsstellen die nachfolgenden 

„Gemeinsamen Grundsätze für die Datenerfassung und Datenübermittlung zur 

Sozialversicherung“ aufgestellt. Sie kommen damit ihrer Verpflichtung nach § 28b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) nach. 

Die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen (ABV) hat im 

Hinblick auf die Besonderheiten zum Meldeverfahren zu den berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen an diesen Grundsätzen mitgewirkt. Die Urlaubs- und 

Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) hat im Hinblick auf die Meldungen nach 

§ 110 Absatz 5 SGB IV ebenfalls an diesen Grundsätzen mitgewirkt (§ 110 Absatz 6           

SGB IV). 

Die Gemeinsamen Grundsätze sind nach Anhörung der Bundesvereinigung der 

Deutschen Arbeitgeberverbände vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales am              

19. November 2025 genehmigt worden. 

Die Gemeinsamen Grundsätze werden durch gemeinsame Verlautbarungen der 

Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sowie durch Verlautbarungen der ABV und 

der ULAK erläutert. 

Änderungen zur vorherigen Fassung sind in blauer Schriftfarbe dargestellt.
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1 Allgemeines 

Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, die BA sowie die Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung bestimmen in den nachfolgenden gemeinsamen Grundsätzen 

 die Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen, 

 die Schlüsselzahlen für die Abgabegründe, 

 die Schlüsselzahlen für die Personengruppen und 

 den Aufbau der Datensätze und der Datenbausteine, 

 die Inhalte der Meldungen im besonderen knappschaftlichen Meldeverfahren sowie 

 die Inhalte der Meldungen im besonderen Meldeverfahren für Betriebe der Seefahrt. 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), die besondere 

Aufgaben nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 

1989), dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) beziehungsweise dem 

Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) wahrnimmt, hat an diesen Grundsätzen im 

Hinblick auf die Besonderheiten in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung mitgewirkt. 

Soweit in diesen gemeinsamen Grundsätzen der Begriff „Einzugsstelle“ verwendet wird, sind 

damit sowohl die Krankenkassen als auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft- 

Bahn-See als Minijob-Zentrale gemeint. 

1.1 Versicherungsnummer (VSNR) 

Die VSNR ist in den Fällen, in denen bei einer Anmeldung aus Anlass der Aufnahme einer 

Beschäftigung keine VSNR programmseitig vorliegt, elektronisch abzufragen bei der 

Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV). Die VSNR ist aus der Rückmeldung der DSRV 

systemseitig zu übernehmen. Sofern im Einzelfall die DSRV keine VSNR ermitteln kann, ist 

die VSNR dem Versicherungsnummernnachweis (vormals Sozialversicherungsausweis) zu 

entnehmen, den der Arbeitnehmer in diesen Fällen dem Arbeitgeber unverzüglich 

vorzulegen hat. Alternativ zur Vorlage des Versicherungsnummernnachweises können in 

diesen Einzelfällen Anmeldungen auch ohne VSNR der Einzugsstelle übermittelt werden mit 

den zusätzlichen Angaben zur Vergabe einer VSNR. Alle persönlichen Angaben sind 

amtlichen Unterlagen zu entnehmen (§ 5 Absatz 6 DEÜV). 

1.2 Betriebsnummer 

Die Betriebsnummer ist der eindeutige Identifikator für einen Beschäftigungsbetrieb eines 

Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat die Betriebsnummer elektronisch bei der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) zu beantragen (§18i Absatz 1 SGB IV). Die BA ermöglicht im Internetportal 

www.arbeitsagentur.de die elektronische Antragstellung. 
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Die Betriebsnummer ist der Vergabebestätigung der BA zu entnehmen und in die Meldung 

des Arbeitnehmers zu übertragen. Die betrieblichen Angaben der Antragstellung werden 

dem Arbeitgeber ebenfalls in der Vergabebestätigung mitgeteilt. Die BA speichert die 

betrieblichen Angaben im Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe (DdB). Änderungen der 

betrieblichen Angaben, anlassbezogene Bestandsmeldungen und die Beendigung der 

Betriebstätigkeit sind unverzüglich im Dialogverfahren Betriebsdatenpflege (siehe Ziffer 

3.2.2) zu übermitteln. 

1.3 Mitgliedsnummer bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 

Die Mitgliedsnummer wird von der zuständigen berufsständischen Versorgungseinrichtung 

für die Dauer der Mitgliedschaft vergeben. Sie ist in die Meldung an die berufsständische 

Versorgungseinrichtung zu übertragen. Soweit die Mitgliedsnummer nicht bekannt oder nicht 

vergeben ist, muss in der Meldung eine fiktive Mitgliedsnummer der berufsständischen 

Versorgungseinrichtung verwendet werden. 

1.4 Unternehmensnummer  

Bei dem elektronischen Stammdatenabruf, dem elektronischen Lohnnachweis und der UV-

Jahresmeldung ist für den Meldezeitraum ab dem 01.01.2023 die Unternehmensnummer 

(UNRS) zu verwenden. Die UNRS setzt sich aus der zwölfstelligen Unternehmernummer und 

einem dreistelligen Unternehmenskennzeichen zusammen. Die UNRS ist fünfzehnstellig und 

verbindet die Einträge der Unternehmer mit ihren Unternehmen. An der zwölften Stelle ist 

eine Prüfziffer enthalten. Für das erste Unternehmen wird das Unternehmenskennzeichen 

mit „001“ festgelegt. Weitere Unternehmen zum Unternehmer werden numerisch in 

aufsteigender Folge bezeichnet.  

1.5 Betriebskontonummer und Arbeitnehmernummer  

Bei Meldungen an gemeinsame Einrichtungen im Sinne von § 110 Absatz 5 SGB IV sind die 

Betriebskontennummer (BKN) und die Arbeitnehmernummer (AN-Nummer) der jeweiligen 

Sozialkasse als zusätzliche Ordnungsmerkmale anzugeben. Die BKN dient als 

Identifikationsmerkmal der Sozialkasse, um einen Arbeitgeber eindeutig zu Identifizieren. 

Die AN-Nummer ist ein von der jeweiligen Sozialkasse vergebenes Identifikationsmerkmal, 

um einen Arbeitnehmer eindeutig zu Identifizieren.  

Bei einer Neuanmeldung kann der Arbeitgeber die AN-Nummer der ULAK elektronisch bei 

der ULAK abfragen (§ 110 Absatz 3 SGB IV). Die nähere Ausgestaltung des elektronischen 

Abfrageverfahrens ist in den „Grundsätzen für den Datenaustausch für das 

Sozialkassenverfahren im Baugewerbe nach § 110 Absatz 4 SGB IV“ geregelt. 
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1.6 Schlüsselzahlen für die Beitragsgruppen 

Die Beitragsgruppen sind in den Meldungen mit dem vierstelligen numerischen Schlüssel zu 

verschlüsseln. Für jeden Beschäftigten ist in der Reihenfolge Kranken-, Renten-, 

Arbeitslosen- und Pflegeversicherung die zutreffende Ziffer (siehe Anlage 1) anzugeben. 

1.7 Schlüsselzahlen für die Abgabegründe 

Die Abgabegründe sind in den Meldungen zweistellig numerisch zu verschlüsseln. Für jede 

Meldegruppe ist entsprechend dem Meldesachverhalt der zutreffende Schlüssel (siehe 

Anlage 2) anzugeben. 

Treffen für einen meldepflichtigen Sachverhalt innerhalb der Meldegruppe Anmeldung 

(Schlüsselzahlen 10 bis 13) beziehungsweise der Meldegruppe Abmeldung (Schlüsselzahlen 

30 bis 36) mehrere Abgabegründe zu, ist stets der Abgabegrund mit der niedrigeren 

Schlüsselzahl anzugeben. 

1.8 Schlüsselzahlen für die Personengruppen 

Die Personengruppen sind in den Meldungen dreistellig numerisch (siehe Anlage 3) zu 

verschlüsseln. Die erste Stelle des Schlüssels (Ziffer 1) ist fest vorgegeben und dient der 

Einzugsstelle als Identifikationsmerkmal der Meldung eines Arbeitgebers. Weitere Ziffern in 

der Stelle 1 sind dem Meldeverfahren mit anderen Stellen vorbehalten. 

Grundsätzlich ist der Schlüssel 101 beziehungsweise 140 zu verwenden. Hat das 

Beschäftigungsverhältnis besondere Merkmale, gelten die Schlüssel 102 fortfolgende 

beziehungsweise 141 fortfolgende. Sofern gleichzeitig mehrere besondere Merkmale 

auftreten und demzufolge mehrere Schlüssel möglich sind, ist derjenige mit der niedrigsten 

Schlüsselzahl zu verwenden. Die Schlüssel 109 und 110 haben jedoch immer Vorrang. 

Soweit Meldungen für ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung 

versicherungspflichtige Personen zu erstellen sind, ist stets die Personengruppe 190 zu 

verwenden. 

1.9 Schlüsselzahlen für die Angaben zur Tätigkeit 

Arbeitgeber sind verpflichtet, Angaben über die Tätigkeit eines versicherungspflichtig 

Beschäftigten zu melden (§ 28a Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 SGB IV). Die Angaben werden 

nach dem jeweils gültigen Schlüsselverzeichnis der BA vorgenommen. Der 

Tätigkeitsschlüssel ist neunstellig und enthält Informationen über die ausgeübte Tätigkeit 

nach der jeweils gültigen Klassifikation der Berufe, den höchsten allgemeinbildenden 

Schulabschluss sowie den höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss des Beschäftigten. 
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Des Weiteren sind Angaben zur Arbeitnehmerüberlassung sowie zur Vertragsform der 

Beschäftigung enthalten. Details zum Aufbau und den Inhalten des Schlüssels werden in der 

Anlage 5 des gemeinsamen Rundschreibens der Spitzenorganisationen der 

Sozialversicherung „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ vom 29.06.2016 in der jeweils 

geltenden Fassung beschrieben. 

 

1.10 Schlüsselzahlen für die Angaben zur Tätigkeit im knappschaftlichen 
Meldeverfahren 

Es sind maximal 12 Angaben zu Tätigkeitswechseln möglich. Bei der Anmeldung ist nur ein 

Tätigkeitsschlüssel (mit Ab-Datum aber ohne Besonderheitenschlüssel) zu melden. Bei jeder 

Entgeltmeldung ist ausgehend vom Beschäftigungsbeginn bzw. dem Beginn des zu 

meldenden Zeitraums („Zeitraumbeginn“) die Art der verrichteten Tätigkeit mitzuteilen.  

 

Beim Wechsel einer Tätigkeit (neue Schlüsselnummer und/oder neuer 

Besonderheitenschlüssel) ist jeweils das nächste Feld beginnend mit einem neuen „Ab- 

Monat“ zu benutzen. 

 

Anzugeben ist die aus dem von der knappschaftlichen Rentenversicherung gelieferten 

Schlüsselkatalog ersichtliche Schlüsselnummer. Arbeitgeber, die nach besonderen 

Bergbautarifverträgen vergüten, verwenden die Schlüsselnummern der Lohn-/Gehalts- 

beziehungsweis Entgeltordnung.  

2 Sonderregelungen 

2.1 Unständig Beschäftigte 

Für unständig Beschäftigte sind die gleichen Meldungen zu erstatten wie für ständig 

Beschäftigte. In Anwendung der besonderen Vorschriften zum Beginn und Ende der 

Mitgliedschaft unständig Beschäftigter (§ 186 Absatz 2 des Fünften Buches 

Sozialgesetzbuch - SGB V) haben Arbeitgeber die Beschäftigungszeiten eines berufsmäßig 

unständig Beschäftigten (Personengruppe 118) in einer Abmeldung zusammenzufassen, 

sofern der Zeitraum der Unterbrechung zwischen den einzelnen unständigen 

Beschäftigungen nicht mehr als drei Wochen beträgt. Wurde zu diesem Zeitpunkt noch keine 

Anmeldung erstattet, kann die Zusammenfassung der Beschäftigungszeiten in einer 

zeitgleichen An- und Abmeldung erfolgen (Abgabegrund 40). Um eine konsequente 

Umsetzung der Zusammenfassung zu gewährleisten und die Anzahl der 

Korrekturmeldungen zu minimieren, ist die Abmeldung frühestens nach Ablauf der 

dreiwöchigen Frist in zusammengefasster Form abzugeben. Sofern der Zeitraum über den 
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31.12 eines Jahres hinausgeht, ist eine Jahresmeldung abzugeben.  

Die Fristen sind unter Berücksichtigung von § 26 Absatz 1 SGB X in Verbindung mit §§ 187 

bis 193 BGB zu bestimmen.  

Diese Sonderregelungen gelten nicht für nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte 

(Personengruppe 117). 

2.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigte, für die Beiträge zur Kranken- und/oder 

Rentenversicherung zu entrichten sind, hat der Arbeitgeber grundsätzlich die gleichen 

Meldungen zu erstatten, wie für mehr als geringfügig Beschäftigte. Die Meldungen sind 

ausschließlich bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Unter Personengruppenschlüssel ist 

stets die Schlüsselzahl 109 einzutragen. Die Beitragsgruppe zur Krankenversicherung ist mit 

6 und die Beitragsgruppe zur Rentenversicherung mit 1 zu verschlüsseln. Liegt eine 

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vor, ist zur Rentenversicherung die 

Beitragsgruppe 5 zu verwenden. Für Fälle vor dem 01.01.2013 mit einem regelmäßigen 

Arbeitsentgelt bis zu 400,00 EUR ist zur Rentenversicherung weiterhin die Beitragsgruppe 5 

zu verwenden. Wurde in einer vor dem 01.01.2013 aufgenommenen Beschäftigung auf die 

Rentenversicherungsfreiheit verzichtet, ist zur Rentenversicherung die Beitragsgruppe 1 zu 

verwenden. (siehe zu den Schlüsselzahlen für Beitragsgruppen auch Anlage 1). Liegt für die 

geringfügig entlohnte Beschäftigung eine Befreiung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vor, ist zur Rentenversicherung die 

Beitragsgruppe 0 zu verwenden und die Meldung auch bei der Annahmestelle der 

berufsständischen Versorgungseinrichtungen einzureichen.  

Als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt“ ist in Entgeltmeldungen das Arbeitsentgelt 

einzutragen, von dem Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden, wobei bei einer 

rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 

nach § 163 Absatz 8 SGB VI zu beachten ist. Ab dem 01.01.2022 ist für Prüfzwecke die 

Steuernummer des Arbeitgebers und die Identifikationsnummer nach § 139b 

Abgabenordnung des Arbeitnehmers anzugeben. Zusätzlich ist anzugeben, ob für diesen 

Arbeitnehmer im Meldezeitraum Pauschsteuern an die Minijob-Zentrale gezahlt wurden. 

Als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung“ ist in der Jahresmeldung zur 

Unfallversicherung (UV-Jahresmeldung) im Datenbaustein Unfallversicherung (DBUV) das 

Arbeitsentgelt anzugeben, das beitragspflichtig in der Unfallversicherung ist. 

2.3 Kurzfristig Beschäftigte 

Auch für kurzfristig Beschäftigte sind (mit Ausnahme der Jahresmeldung) grundsätzlich die 
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gleichen Meldungen zu erstatten wie für versicherungspflichtig Beschäftigte; die Meldungen 

sind ausschließlich bei der Minijob-Zentrale einzureichen. Unter Personengruppenschlüssel 

ist stets die Schlüsselzahl 110 einzutragen. Sämtliche Beitragsgruppen sind mit 0 zu 

verschlüsseln und als „Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt“ sind im Datenbaustein 

Meldesachverhalt (DBME) sechs Nullen anzugeben.  

In der Anmeldung ist anzugeben, wie der Arbeitnehmer für die Dauer der Beschäftigung 

krankenversichert ist. Hierbei ist danach zu differenzieren, ob der Arbeitnehmer gesetzlich 

oder privat krankenversichert beziehungsweise anderweitig im Krankheitsfall abgesichert ist. 

Beschäftigter ist gesetzlich krankenversichert 

Für die Dauer der Beschäftigung besteht ein Krankenversicherungsschutz bei einer 

Krankenkasse in Deutschland, und zwar unabhängig davon, ob die Versicherung im Rahmen 

einer Versicherungspflicht (zum Beispiel als Studierender), einer freiwilligen 

Krankenversicherung oder einer Familienversicherung durchgeführt wird.  

Beschäftigter ist privat krankenversichert oder anderweitig im Krankheitsfall 

abgesichert 

Für die Dauer der Beschäftigung besteht eine Krankheitskostenversicherung bei einem 

privaten Krankenversicherungsunternehmen, unabhängig davon, ob es zum 

Geschäftsbetrieb in Deutschland zugelassen ist oder nicht. Die Versicherung kann auch vom 

Arbeitgeber als Versicherungsnehmer im Rahmen einer Gruppenversicherung für seine 

Arbeitnehmer als versicherte Personen abgeschlossen werden.  

 

Als anderweitig abgesichert sind Beschäftigte anzusehen, die im Krankheitsfall Leistungen 

aus Sondersystemen erhalten oder einen Anspruch auf Sachleistungen zu Lasten eines 

ausländischen Versicherungsträgers haben; einen solchen Sachleistungsanspruch bei 

geringfügiger Beschäftigung in Deutschland haben gegenwärtig in Dänemark, Luxemburg 

oder Österreich krankenversicherte Personen. 

 

In der UV-Jahresmeldung im Datenbaustein Unfallversicherung (DBUV) ist als 

„Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt zur Unfallversicherung“ das Arbeitsentgelt anzugeben, das 

beitragspflichtig in der Unfallversicherung ist. Sofern ein Rahmenarbeitsvertrag 

abgeschlossen wurde, kann der Arbeitgeber den Beschäftigten zum Beginn des 

Beschäftigungsverhältnisses an- und zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses abmelden. 

Dabei sind die zeitlichen Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV zu beachten. 

Darüber hinaus kann die kurzfristige Beschäftigung - auch innerhalb eines 
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Rahmenarbeitsvertrages - nach ihrem tatsächlichen Verlauf (tageweise) gemeldet werden. 

Die Minijob-Zentrale meldet dem Arbeitgeber ab dem 01.01.2022 unverzüglich nach Eingang 

der Anmeldung eines kurzfristig Beschäftigten zurück, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung für 

den Beschäftigten weitere geringfügige Beschäftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 

SGB IV bestehen oder in dem vorausgehenden Zeitraum im Kalenderjahr bestanden haben.  

Da die Rückmeldung unverzüglich nach Eingang der Anmeldung zu erstellen ist, können nur 

die Verhältnisse zum Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung abgebildet werden. Eine 

Korrektur der Rückmeldung bei Änderungen der Meldehistorie erfolgt nicht. 

2.4 Qualifizierter Meldedialog 

Soweit bei einer versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung die Einzugsstelle auf 

Grundlage eingegangener Entgeltmeldungen nicht ausschließen kann, dass die in dem sich 

überschneidenden Meldezeitraum erzielten Arbeitsentgelte die Beitragsbemessungsgrenze 

zur gesetzlichen Krankenversicherung überschreiten, fordert sie den Arbeitgeber auf, für den 

zu beurteilenden Zeitraum GKV-Monatsmeldungen abzugeben (§ 26 Absatz 4 Satz 2 

SGB IV). Diese Meldungen werden mit dem Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK) und 

dem Datenbaustein Meldesachverhalt GKV-Monatsmeldung (DBMM) angefordert.  

Arbeitgeber haben für den von der Einzugsstelle benannten Zeitraum GKV-Monats-

meldungen zu erstatten (§ 28a Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 in Verbindung mit Absatz 4a 

SGB IV). Die GKV-Monatsmeldung ist mit dem Datensatz Meldung (DSME) und dem 

Datenbaustein Krankenversicherung (DBKV) zu erstatten. 

Die Einzugsstelle stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der angeforderten GKV-

Monatsmeldungen fest, ob und inwieweit die laufenden und einmalig erzielten 

Arbeitsentgelte die Beitragsbemessungsgrenzen in den einzelnen 

Sozialversicherungszweigen überschreiten und meldet das Prüfergebnis den beteiligten 

Arbeitgebern. Das Prüfergebnis wird durch die Einzugsstelle mit dem DSKK und dem 

Datenbaustein Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze (DBBG) zurückgemeldet.  

2.5 Sofortmeldungen 

Der Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses ist in den in § 28a Absatz 4 Satz 1 

SGB IV genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen spätestens bei 

Beschäftigungsaufnahme unmittelbar an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) zu 

melden (Sofortmeldung). Die Sofortmeldung ist mit dem DSME und dem Datenbaustein 

Sofortmeldung (DBSO) zu erstatten. 
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2.6 Berufsständische Versorgungseinrichtungen 

Nach § 28a Absatz 10 SGB IV hat der Arbeitgeber für Beschäftigte, die nach § 6 Absatz 1 

Nummer 1 SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

befreit und Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung sind, die in Abschnitt 

3.2 aufgeführten Datensätze und Datenbausteine (nicht jedoch die Datenbausteine 

Unfallversicherung, Krankenversicherung, Knappschaft/See und Sofortmeldung) zusätzlich 

an die Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen zu erstatten. Die 

Beitragsgruppe zur Rentenversicherung ist mit 0 zu verschlüsseln. Bei einem Wechsel der 

berufsständischen Versorgungseinrichtung innerhalb eines bestehenden 

Beschäftigungsverhältnisses ist zum Tage vor dem Zuständigkeitswechsel eine Abmeldung 

wegen Änderungen im Beschäftigungsverhältnis und mit dem Tage, an dem der Wechsel 

wirksam wird, eine Anmeldung wegen Änderungen im Beschäftigungsverhältnis zu erstatten. 

Die Meldungen zur Beitragserhebung nach § 28a Absatz 11 SGB IV sind ausschließlich 

gegenüber der Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtung zu erstatten. 

2.7 Gemeinsame Einrichtungen 

Arbeitgeber, die von einem Tarifvertrag über eine gemeinsame Einrichtung nach § 4 Absatz 

2 des Tarifvertragsgesetzes erfasst werden, haben an die nach diesem Tarifvertrag 

zuständige gemeinsame Einrichtung für jeden ihrer von diesem Tarifvertrag erfassten 

Beschäftigten nach § 110 Absatz 5 SGB IV zusätzlich die Meldungen nach § 28a Absatz 1, 

2 und 9 mit Ausnahme der Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 4, 4a (Beginn und 

Ende der Elternzeit) sowie 10 und 11 SGB IV (Meldungen an die berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen) unter Angabe der AN-Nummer und der BKN zu erstatten.  

Die Meldungen zur Beitragserhebung nach § 110 Absatz 1 SGB IV sind ausschließlich 

gegenüber der gemeinsamen Einrichtung zu erstatten und erfolgen auf Grundlage der 

„Grundsätze für den Datenaustausch für das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe nach 

§ 110 Absatz 4 SGB IV“. 

2.8  Versicherungsnummernabfrage durch Arbeitgeber und Zahlstellen 

Nach § 28a Absatz 3a SGB IV haben Arbeitgeber und Zahlstellen im Sinne von § 202 Absatz 

2 SGB V die VSNR eines Beschäftigten oder eines Versorgungsempfängers maschinell 

abzufragen, sofern keine VSNR programmseitig vorliegt.  

Für die Datenübermittlung zwischen den Arbeitgebern und Zahlstellen sowie der DSRV ist 

der Datensatz „Versicherungsnummernabfrage“ mit den Datenbausteinen Name, 

Geburtsangaben und Anschrift (DBNA, DBGB und DBAN) zu verwenden.  

Die DSRV übermittelt dem Arbeitgeber oder der Zahlstelle unverzüglich durch 
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Datenübertragung die VSNR oder den Hinweis, dass die Vergabe der VSNR mit der 

Anmeldung erfolgt. Eine Versicherungsnummernabfrage kann nicht storniert werden. 

2.9  Übermittlung der Angaben zur Errichtung eines Arbeitgeberkontos 

Nach § 28a Absatz 3b SGB IV haben Arbeitgeber auf elektronische Anforderung einer 

Einzugsstelle mit der nächsten Entgeltabrechnung die notwendigen Angaben zur Einrichtung 

eines Arbeitgeberkontos elektronisch zu übermitteln. Die Anforderung durch die 

Einzugsstellen erfolgt mit dem Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK). Die Übermittlung 

der Angaben und die Mitteilungen über mögliche Änderungen durch die Arbeitgeber erfolgen 

mit dem Datensatz Arbeitgeberkonto (DSAK) und den Datenbausteinen Grunddaten, 

abweichende Korrespondenzanschrift, Dienstleister, Wahlerklärung für die Teilnahme am 

Ausgleichsverfahren U1 und SEPA-Lastschriftmandat.  

Zur elektronischen Anforderung von Arbeitgeberdaten auf Grundlage eingehender 

Anmeldungen muss für die Einzugsstelle ersichtlich sein, ob ein neues Arbeitgeberkonto 

anzulegen oder die in der Anmeldung angegebene Betriebsnummer einem bestehenden 

Arbeitgeberkonto zuzuordnen ist. Diese Unterscheidung ist nur möglich, sofern in der 

Anmeldung neben der Angabe der Betriebsnummer des Beschäftigungsbetriebes zusätzlich 

der Arbeitgeber angegeben wird. Der Arbeitgeber wird im Beitragseinzugsverfahren durch 

die im Beitragsnachweis angegebene Betriebsnummer identifiziert (Hauptbetriebsnummer). 

Zur Umsetzung des Verfahrens nach § 28a Absatz 3b SGB IV ist in der Anmeldung die 

Hauptbetriebsnummer anzugeben.  

Sofern im Einzelfall der Arbeitgeber als Beitragsschuldner mehr als eine 

Hauptbetriebsnummer hat, ist in der Anmeldung die Hauptbetriebsnummer anzugeben, unter 

der die Beiträge für den angemeldeten Arbeitnehmer im Beitragsnachweisverfahren 

nachgewiesen werden. Für ein vollständiges revisionsfähiges Verfahren ist die 

Hauptbetriebsnummer in allen Meldungen anzugeben. 

2.10  Meldung von Elternzeiten 

Zur Prüfung und Feststellung der weiteren Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen 

Krankenkasse im Sinne von § 192 Absatz 1 Nummer 2 SGB V und für die 

Beitragsberechnung von freiwillig krankenversicherten Arbeitnehmern haben Arbeitgeber 

nach § 28a Absatz 1 Satz 1 Nummern 4 und 4a SGB IV in Verbindung mit § 12 Absatz 6 

DEÜV den Beginn und das Ende einer Elternzeit der zuständigen Krankenkasse zu melden.  

Anzugeben sind in der Meldung der Abgabegrund aus Anlage 2, die VSNR sowie Daten zum 

Namen und zur Anschrift des Arbeitnehmers sowie das Aktenzeichen Verursacher aus der 

der Elternzeit zugrundeliegenden Beschäftigungsmeldung.  
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Sofern im Einzelfall eine VSNR noch nicht vergeben wurde, sind in der Elternzeit-Meldung 

zusätzlich die Daten zur Geburt anzugeben. Die Elternzeit-Meldungen erfolgen mit dem 

Datensatz Fehlzeit (DSFZ). Der DSFZ ist als Anlage 10 dokumentiert. 

 

Nicht abzugeben sind Elternzeit-Meldungen bei geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern 

(§ 28a Absatz 9 SGB IV) sowie bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern.  

 

Temporäre Beschäftigung beim selben Arbeitgeber während Elternzeit 

Wird während der Elternzeit eine mehr als geringfügige Beschäftigung beim selben 

Arbeitgeber aufgenommen, endet der Erfüllungszweck der Meldepflicht. In diesen Fällen ist 

eine Ende-Meldung abzugeben; der anzugebende Meldezeitraum endet mit dem Tag vor 

Aufnahme der Beschäftigung. Nach Beendigung der temporären mehr als geringfügigen 

Beschäftigung ist erneut eine Beginn-Meldung abzugeben, sofern weiterhin oder erneut die 

Elternzeit besteht.  

 

Bei Aufnahme einer temporären geringfügigen Beschäftigung beim selben Arbeitgeber 

während der Elternzeit entstehen hingegen keine zusätzlichen Meldepflichten hinsichtlich der 

Elternzeit. 

 

Krankenkassenwechsel und Beendigung der Beschäftigung während der Elternzeit 

Bei einem Krankenkassenwechsel hat der Arbeitgeber eine Beginn-Meldung an die neue 

Krankenkasse abzugeben. Endet das sozialversicherungsrechtliche 

Beschäftigungsverhältnis während der Elternzeit, ist zusätzlich zur Abmeldung eine Ende-

Meldung mit dem Datum des Beschäftigungsendes abzugeben. 

 

Empfänger der Elternzeit-Meldungen 

Durch die Angabe der zuständigen Krankenkasse als Empfänger der Elternzeit-Meldungen 

in § 12 Absatz 6 DEÜV wird klargestellt, dass aufgrund der hohen Zweckbindung der 

Elternzeit-Meldungen diese ausschließlich an Krankenkassen abzugeben sind und keine 

Weiterleitung dieser Meldungen durch die Krankenkassen an die Datenstelle der 

Rentenversicherung erfolgt.  

 

Übergangsregelung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Meldepflicht 

Bei Arbeitnehmern, die sich über den 31.12.2023 hinaus in Elternzeit befinden, ist zum Ende 

dieser Elternzeit keine Ende-Meldung abzugeben; dies gilt in diesen Fällen auch bei 
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Aufnahme einer temporären mehr als geringfügigen Beschäftigung beim selben Arbeitgeber. 

Die Meldepflicht entsteht erstmalig bei Elternzeiten, die ab dem 01.01.2024 beginnen.  

3 Automatisiertes Meldeverfahren 

3.1 Allgemeines 

Voraussetzung für die Erstattung der Meldungen im automatisierten Verfahren ist, dass die 

zu übermittelnden Daten maschinell geführt werden. Hierzu sind systemgeprüfte 

Entgeltabrechnungsprogramme oder systemgeprüfte maschinelle Ausfüllhilfen (vergleiche 

Abschnitt 4) zu nutzen. Im Folgenden schließt die Nennung „Entgeltabrechnungsprogramm“ 

die Nutzung von Ausfüllhilfen mit ein. 

Die Daten über die Beschäftigungszeiten und die Höhe der beitragspflichtigen 

Bruttoarbeitsentgelte von Beschäftigten müssen aus maschinell geführten Entgeltunterlagen 

herrühren und die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die den Meldungen 

zugrundeliegenden Tatbestände müssen maschinell erkannt werden. Für die Beurteilung 

einer ordnungsgemäßen Abwicklung der Entgeltabrechnung und für die Berechnung der 

Beiträge sind die Regelungen der Beitragsverfahrensverordnung (in der jeweils geltenden 

Fassung) maßgebend. 

Die betrieblichen Angaben zu einem Beschäftigungsbetrieb sind unter der jeweiligen 

Betriebsnummer im Entgeltabrechnungsprogramm zu speichern. Die betrieblichen Angaben 

werden über das Dialogverfahren Betriebsdatenpflege an die BA übermittelt. 

3.2 Datensätze und Datenbausteine 

Für die Datenübermittlung zwischen Arbeitgebern und Annahmestellen ist der fachliche 

Datensatz Meldung (DSME) (siehe Anlage 4) zu verwenden. Für den Dialog 

Betriebsdatenpflege der Arbeitgeber mit der BA-Annahmestelle sind die Meldung des 

Arbeitgebers zur Betriebsdatenpflege (DXBD) und Erwiderung und Prüfaufforderung zur 

Betriebsdatenpflege (DXBE) (Anlagen 11 und 12) zu verwenden. Für die zusätzlichen 

Meldungen nach § 110 Absatz 5 SGB IV ist der Datenbaustein DBGE im DSME zu 

verwenden. 

Für die monatlichen Meldungen zur Beitragserhebung nach § 28a Absatz 11 SGB IV 

gegenüber der Annahmestelle der berufsständischen Versorgungseinrichtungen sind der 

Datensatz DSBE und die Datenbausteine gemäß Anlage 5 zu verwenden. 

Für Meldungen der Einzugsstellen an den Arbeitgeber ist der beschriebene DSKK zu 

verwenden (siehe Anlage 6). 
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Für die Übermittlung der Angaben zur Errichtung eines Arbeitgeberkontos ist der Datensatz 

Arbeitgeberkonto (DSAK, Anlage 9) und für die Meldung von Elternzeiten der DSFZ (Anlage 

10) zu verwenden. 

3.2.1 Datensatz Meldung (DSME) 

Im DSME werden für die unterschiedlichen Meldetatbestände folgende Datenbausteine 

verwendet: 

 Datenbaustein Meldesachverhalt (DBME), 

 Datenbaustein Name (DBNA), 

 Datenbaustein Geburtsdaten (DBGB), 

 Datenbaustein Anschrift (DBAN), 

 Datenbaustein Unfallversicherung (DBUV), 

 Datenbaustein Knappschaft/See (DBKS), 

 Datenbaustein Sofortmeldung (DBSO), 

 Datenbaustein Krankenversicherung (DBKV), 

 Datenbaustein Steuerdaten (DBST), 

 Datenbaustein Gemeinsame Einrichtung (DBGE). 

 

3.2.2 Dialogverfahren Betriebsdatenpflege (DXBD und DXBE) 

Nach § 18i Absatz 4 SGB IV sind Arbeitgeber verpflichtet, Änderungen von betrieblichen 

Angaben der BA unverzüglich zu melden. Dazu gehört auch die jeweilige 

Unternehmensnummer. Die Arbeitgeber übermitteln mit dem DXBD alle relevanten 

Änderungen, anlassbezogen Bestandsdaten sowie die vollständige Beendigung der 

Betriebstätigkeit aus dem Entgeltabrechnungsprogramm an die BA. Bei erstmaliger 

Erfassung der betrieblichen Angaben im Entgeltabrechnungsprogramm, bei Änderung der 

Absendernummer oder bei Änderung der Abrechnungsstelle ist eine Meldung zu übermitteln.  

Zur Steuerung der Vorgangskommunikation enthält jeder DXBD und DXBE eine eindeutige 

Datensatz-ID. Die Datensatz-ID wird in den Antwortdatensatz als Referenz-ID übernommen. 

Abgabegründe dienen der Unterscheidung der Meldetatbestände (Anlage 13). Der 

Abgabegrund A01 = Bestandsmeldung ist bei jeder Entgeltabrechnungsprogramm-

Ersterfassung anzugeben oder sofern sich die Abrechnungsstelle ändert. Zudem ist der 

Abgabegrund anzugeben, wenn der Arbeitgeber seine betrieblichen Angaben ohne 

Änderungen übermitteln möchte.  
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A09 = Absenderänderung ist als Abgabegrund anzugeben, wenn sich ausschließlich die 

Absendernummer ändert. 

Wurden die betrieblichen Angaben im Entgeltabrechnungsprogramm geändert, so ist der 

Abgabegrund A02 = Änderungsmeldung anzugeben. Bei vollständiger Beendigung des 

Beschäftigungsbetriebs ist der Abgabegrund A03 = Beendigung anzugeben. 

Der Abgabegrund A05 = Abfrage Wirtschaftsunterklasse (WUKL) aus dem DdB ist 

anzugeben, wenn die zu einer Beschäftigungsbetriebsnummer im DdB gespeicherte WUKL 

abgerufen werden soll. Die BA übermittelt die abgerufene WUKL in einem DXBE mit dem 

Abgabegrund B05 = Antwort auf Abfrage der WUKL aus DdB. 

Die BA antwortet auf jeden DXBD des Arbeitgebers mit einem DXBE (Anlage 12). Sie gibt 

darin die Abgabegründe B01 = Speicherbestätigung ohne Modifikation oder B02 = 

Speicherbestätigung mit Modifikation an, um die Speicherung in dem DdB zu bestätigen. 

Sofern zu einem Beschäftigungsbetrieb an einem Kalendertag mehrere DXBD übermittelt 

werden, verarbeitet die BA lediglich den jüngsten DXBD. Auf die nicht verarbeiteten 

Datensätze antwortet die BA im DXBE mit dem Abgabegrund B06 = Datensatz verworfen. 

Stellt die BA im übermittelten DXBD Fehler fest, gibt sie den Abgabegrund B03 = 

Aufforderung zur Fehlerprüfung mit Antwort an. Der Arbeitgeber hat darauf mit einem DXBD 

mit den aktuellen betrieblichen Angaben und dem Abgabegrund A06 zu antworten. Durch die 

Referenz-ID stellt die BA den Zusammenhang mit ihrer Prüfaufforderung her. 

Stellt der Arbeitgeber bei der Prüfung im Einzelfall fest, dass seine ursprünglichen Angaben 

korrekt waren, kann er der BA diesen Sachverhalt mithilfe der Prüfbestätigung aus Anlage 13 

im DXBD mit dem Abgabegrund A06 mitteilen. Die Prüfbestätigung muss einen sachlichen 

Bezug zum Fehler haben, den die BA mitgeteilt hat. 

Wird die zu prüfende Betriebsnummer in dem EAP nicht mehr geführt, so hat der Empfänger 

mit einem DXBD mit dem Abgabegrund A04 = Unzuständigkeit zu antworten. In allen 

anderen Fällen einer initiativen Prüfaufforderung antwortet der Arbeitgeber mit einem DXBD 

mit den aktuellen betrieblichen Angaben und dem Abgabegrund A06 = Prüfergebnis. 

3.2.3 Datensatz Beitragserhebung (DSBE) 

Der DSBE enthält die Daten zur Beitragserhebung durch eine berufsständische 

Versorgungseinrichtung sowie zur Steuerung und Identifikation der Datenbausteine 

Mitgliedsidentifikation (DBMI) und Höherversicherungsbeitrag (DBHB). 
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3.2.4 Datensatz Krankenkassenmeldung (DSKK) 

Der DSKK enthält den Grund der Abgabe des DSKK (Abgabegrund) sowie ein Kennzeichen, 

ob der 

 Datenbaustein Meldesachverhalt GKV-Monatsmeldung (DBMM), 

 Datenbaustein Mitgliedsbestätigung (DBMB), 

 Datenbaustein Anforderung Meldung (DBAM), 

 Datenbaustein Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze (DBBG), 

 Datenbaustein Name (DBNA), 

 Datenbaustein Rückmeldung bei kurzfristiger Beschäftigung (DBKB) 

 

vorhanden ist.  

Im DBMM wird von der Einzugsstelle angegeben, für welchen Zeitraum GKV-

Monatsmeldungen angefordert werden. 

Mit dem DBMB wird dem Arbeitgeber auf Grundlage der eingehenden Meldung mitgeteilt, ob 

eine Mitgliedschaft bei der Krankenkasse besteht. 

Mit dem DBAM wird eine fehlende Jahresmeldung durch die Einzugsstellen angefordert. 

Der DBBG enthält Daten zur Anwendung des § 22 Absatz 2 SGB IV in den Fällen, in denen 

aufgrund einer versicherungspflichtigen Mehrfachbeschäftigung in mindestens einem Zweig 

der Sozialversicherung die Beitragsbemessungsgrenze überschritten wurde. Darüber hinaus 

enthält der DBBG Angaben zum beitragspflichtigen Anteil einer Einmalzahlung. 

Im DBKB teilt die Minijob-Zentrale mit, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung für einen kurzfristig 

Beschäftigten weitere geringfügige Beschäftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV 

bestehen oder in dem vorausgehenden Zeitraum im Kalenderjahr bestanden haben. 

3.2.5 Datensatz Arbeitgeberkonto – DSAK 

Der DSAK enthält den Grund der Abgabe des DSAK (Abgabegrund) sowie ein Kennzeichen, 

ob der Datenbaustein 

 Grunddaten (DBGD), 

 Abweichende Korrespondenzanschrift (DBKO), 

 Dienstleister (DBDL), 

 Wahlerklärung für die Teilnahme am Ausgleichsverfahren U1 (DBWU) 

 SEPA-Lastschriftmandat (DBSL)  
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vorhanden ist. 

3.2.6 Datensatz Fehlzeit – DSFZ 

Der DSFZ enthält den Grund der Abgabe (Abgabegrund) sowie ein Kennzeichen, ob die 

Datenbausteine 

 Anschrift (DBAN), 

 Name (DBNA) und 

 Geburtsangaben (DBGB) 

vorhanden sind. 

3.3 Stornierung von Meldungen  

Anmeldungen, Abmeldungen, Jahresmeldungen einschließlich der UV-Jahresmeldungen, 

Unterbrechungsmeldungen, sonstige Entgeltmeldungen und Sofortmeldungen sind zu 

stornieren, wenn sie nicht zu erstatten waren, bei einer unzuständigen Stelle erstattet 

wurden oder unzutreffende Angaben enthielten. Dies gilt auch für Meldungen der 

Einzugsstellen (DSKK), für die Meldungen zur Errichtung eines Arbeitgeberkontos und für 

Meldungen von Elternzeiten. 

Bei Stornierung einer bereits erstatteten Meldung ist der DSME, der DSKK, der DSAK oder 

der DSFZ grundsätzlich mit den ursprünglich übermittelten Daten und Datenbausteinen zu 

übermitteln.  

Dabei sind im DSME oder im DSKK nur die Daten zur Steuerung im Feld „Zeitpunkt der 

Erstellung des Datensatzes“ zu aktualisieren. Im DSAK und im DSFZ sind zusätzlich das 

Kennzeichen „Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung“ zu aktualisieren. 

Dem DSME folgt der DBME beziehungsweise der DBKV oder der DBSO mit dem 

Kennzeichen „Stornierung einer bereits abgegebenen (Sofort-)Meldung“ oder der DBGE. 

Ausnahmen hiervon bilden Stornierungen von Meldungen für Meldezeiträume vor dem 

01.01.2016. Stornierungsmeldungen müssen in diesen Fällen die ursprünglich übermittelten 

Daten in der Version 03 des DSME wiedergeben.   

Dem DSKK folgt der DBMM, DBMB oder DBBG mit dem Kennzeichen „Stornierung einer 

bereits abgegebenen Meldung“. Die Stornierung eines DSKK mit DBKB ist nicht vorgesehen. 

3.4 Datenübermittlung 

Für die Übermittlung der Daten sind die Gemeinsamen Grundsätze für die 

Kommunikationsdaten nach § 28b Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB IV sowie die 
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Gemeinsamen Grundsätze Technik nach § 95 Absatz 2 SGB IV in der jeweils geltenden 

Fassung zu beachten. 

4 Maschinelle Ausfüllhilfen 

Arbeitgeber, die kein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm einsetzen, müssen die 

Meldungen zur Sozialversicherung mittels systemgeprüfter maschineller Ausfüllhilfen an die 

Annahmestellen übermitteln. Abschnitt 3.2 gilt entsprechend. Arbeitgeber, die 

systemgeprüfte Entgeltabrechnungsprogramme einsetzen, können für einzelne Meldungen 

auch systemgeprüfte Ausfüllhilfen nutzen. Eine maschinelle Zuführung von Meldedaten aus 

den Beständen der Arbeitgeber in die Ausfüllhilfe ist nicht zulässig. 

5 Annahmestellen 

Die Annahmestellen der Einzugsstellen übernehmen die von den Arbeitgebern übermittelten 

Meldungen und leiten diese an die zuständigen Krankenkassen weiter. Die Sofortmeldungen 

sind von den Arbeitgebern unmittelbar an die DSRV zu übermitteln. Die Annahmestelle der 

berufsständischen Versorgungseinrichtungen übernimmt die von den Arbeitgebern 

übermittelten Meldungen und leitet diese an die zuständigen berufsständischen 

Versorgungseinrichtungen weiter. Im Dialogverfahren Betriebsdatenpflege nimmt die 

Annahmestelle der BA die Meldungen (DXBD) der Arbeitgeber entgegen. Die Annahmestelle 

der ULAK nimmt die Meldungen nach § 110 Absatz 5 SGB IV entgegen. 

Zudem stellen die Annahmestellen in den Dialogverfahren die Daten für die Arbeitgeber zum 

Abruf bereit. 

6 Zusätzliche Angabe des Entgeltes für die Rentenberechnung 

Für Beschäftigungen im Übergangsbereich ist nicht das nach § 163 Absatz 7 SGB VI in 

Verbindung mit § 20 Absatz 2a Satz 1 SGB IV reduzierte beitragspflichtige Entgelt der 

Rentenberechnung zu Grunde zu legen, sondern das Entgelt, das ohne Anwendung des 

Übergangsbereiches beitragspflichtig wäre (tatsächliches Entgelt).  

Dieses für die Rentenberechnung erforderliche tatsächliche Entgelt ist nach § 28a Absatz 3 

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe c SGB IV zusätzlich in den Entgeltmeldungen anzugeben beim 

Kennzeichen Midijob  

1 = bei monatlichen Arbeitsentgelten, die durchgehend im Übergangsbereich liegen oder  

2 = bei monatlichen Arbeitsentgelten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des 

 Übergangsbereiches liegen 
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im Feld „Entgelt Rentenberechnung“ (Datenbaustein Meldesachverhalt).  

Sofern die Meldung auch Zeiträume umfasst, in denen keine Beschäftigung im 

Übergangsbereich vorlag, fließen aus diesen Beschäftigungszeiten die beitragspflichtigen 

Arbeitsentgelte in die zusätzliche Angabe des der Rentenberechnung zu Grunde zu 

legenden Entgelts ein (Feld Entgelt Rentenberechnung). 

7 Übergangsregelung  

Die BA verarbeitet den letzten DSBD am 31.12.2026. Die Annahmestellen der 

Krankenkassen nehmen ab dem 01.01.2027 keine DSBD mehr an. Der Arbeitgeber 

kommuniziert ab dem 01.01.2027 im Dialogverfahren Betriebsdatenpflege unmittelbar mit 

der Annahmestelle der BA im XML-Standard. Eine Übermittlung von DXBD über andere 

Annahmestellen ist ausgeschlossen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

ABV Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen 

ALG Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte 

BA Bundesagentur für Arbeit 

BMG Bundesministerium für Gesundheit 

DBAN Datenbaustein Anschrift 

DBAM Datenbaustein Anforderung Meldung 

DBBG Datenbaustein Meldesachverhalt Beitragsbemessungsgrenze 

DBDL Datenbaustein Dienstleister 

DBGB Datenbaustein Geburtsdaten 

DBGE Datenbaustein Gemeinsame Einrichtung 

DBGD Datenbaustein Grunddaten 

DBHB Datenbaustein Höherversicherungsbeitrag 

DBKB Datenbaustein Rückmeldung bei kurzfristiger Beschäftigung 

DBKO  Datenbaustein Abweichende Korrespondenzanschrift 

DBKS Datenbaustein Knappschaft/See 

DBKV Datenbaustein Krankenversicherung 

DBMB Datenbaustein Mitgliedsbestätigung  

DBME Datenbaustein Meldesachverhalt 

DBMI Datenbaustein Mitgliedsidentifikation 

DBMM Datenbaustein Meldesachverhalt GKV-Monatsmeldung 

DBNA Datenbaustein Name 

DBSL SEPA-Lastschriftmandat 

DBSO Datenbaustein Sofortmeldung 

DBST Datenbaustein Steuerdaten 

DBUV Datenbaustein Unfallversicherung 

DdB Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe 

DEÜV Datenerfassungs- und –übermittlungsverordnung 

DBWU Wahlerklärung für die Teilnahme am Ausgleichsverfahren U1 

DSAK Datensatz Arbeitgeberkonto 

DSBE Datensatz Beitragserhebung 

DSFZ Datensatz Fehlzeit 

DSKK Datensatz Krankenkassenmeldung 

DSME Datensatz Meldung 

DSRV Datenstelle der Rentenversicherung 

DXBD Meldung des Arbeitgebers zur Betriebsdatenpflege  
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DXBE Erwiderung und Prüfaufforderung zur Betriebsdatenpflege  

KVLG 1989 Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 

SGB Sozialgesetzbuch 

SVLFG Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

ULAK Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft 

VSNR Versicherungsnummer 

WUKL Wirtschaftsunterklasse 

 

Anlagen 

 


